
 

   

Qualität+ Kärnten 

Kooperationsvertrag 

angeboten an die Region:  

 

von (in Folge Kooperationspartner genannt) 

Betriebsdaten: 

Betrieb:  

Adresse: 

Ansprechpartner: 

E-Mail: 

Ziel des Kooperationsvertrages 

Der Kooperationspartner möchte, nach Erfüllung der notwendigen Kriterien alle Vorteile 

einer Qualität+ Kärnten Vollmitgliedschaft nutzen. Ziel ist es im Rahmen eines 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses gemeinsam mit der Region auf Betriebsebene 

die Qualität zu steigern und die Marke Kärnten für die Gäste erlebbar zu machen.  

Kosten 

Für die Vollmitgliedschaft bei Qualität+ Kärnten fallen jährliche Kosten an, welche je 

nach Sparte bzw. Betriebsgröße variieren. Die aktuelle Preisdarstellung und die 

Kooperations-Geschäftsbedingungen sind hier zu finden.  

Geschäftsbedingungen 

Der Kooperationspartner erklärt hiermit, dass sämtliche Angaben zum Betrieb 

vollständig und der Wahrheit entsprechend sind. Gleichzeitig akzeptiert der 

Kooperationspartner mit Absenden dieses Kooperationsvertrages die 

Geschäftsbedingungen und die Preise für die Teilnahme. Der Kooperationspartner 

verpflichtet sich, alle erforderlichen Nachweise (insbesondere Bewertungen, 

Klassifizierungen und Buchbarkeit) auf Anfrage der jeweiligen Region oder der 

Koordinationsstelle Qualität+ Kärnten vorzulegen. Das Geschäftsjahr erstreckt sich vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember. Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer 

abgeschlossen. Bei dauerhafter Unterschreitung der festgelegten Mindeststandards 

behält sich die Initiative Qualität+ Kärnten das Recht vor, angemessene Maßnahmen zu 

setzen, die bis zur Beendigung der Kooperation reichen können. Der 

Kooperationspartner stellt sicher, dass die Mindestanforderungen und Einhaltung der 

notwendigen Kriterien für die gesamte Dauer der Kooperation erfüllt werden. 

Annahme des Kooperationsvertrages 
Die Annahme dieses Kooperationsvertrages durch die jeweilige Region erfolgt durch die 

Aufnahme des Betriebes in die Darstellung auf qualitaet.kaernten.at. Deshalb entfällt 

auf eine schriftliche Aufnahmeerklärung der Tourismusregion oder der 

Koordinationsstelle für Qualität+ Kärnten.  

http://www.tqi.at/beitrag
https://www.kaernten.at/b2b/wissen-innovation/qualitaet-in-kaernten/

